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E N ERG I EAU§WEIS rürwohnsebäude
gemäßden§§ 16ff. Energieeinsparverordnung{EnE$vom' 18. November 2013

28.04.2029
Gultrg Drs:

Gebäude

Registriernummer 2 NW-2019-002667951

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Art der Lüftung / Kühlung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Eingang nachträglich einzusetzen.

Hongenrolir SofNlare, HS Verb.auchspas 3.3.42

l

Mehrfamilienhaus mit 3 Eingängen

Baujahr Wärmeerzeuger ''' i ZOOS

Anzahl Wohnungen

Gebäudenutzfläche (\) I 2.803,0 m'

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser 3

Erneuerbare Energien

i Zülpicher Str. 181 ,183,185, 50937 Köln

Gesamtes Gebäude

't 954

Erdgas LL

}( Fensterluftung
fi Schachtlüftung

U Neubau
§ Vermielung tYerkauf

n nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt

Verwendung:

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Lültungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

ij Modernisierung
(Anderung I Erweiterung)

ü Anlage zur
Kühlung

., Sonstiges
(freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögll-
chen (Erläuterungen - siehe Seite 5 ). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

I Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargeslellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

I Oer Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf seite 3 dargestel:t.

Datenerhebung BedarfA./erbrauch durch X Eigentümer Lr Aussteller

= Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformalionen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller.

sich
dafür

auf das
gedacht,

Gebäudeenergieberater des HWK
Bernd Rosenbach
Otto-Wels-Str.2
50374 Erftstadt 29.04.201S

At ssiellunqsdaluä- 
*

t DatumderangewendetenEnEV,gegebenenfalisangewendelenAnderungsverordnungzurEnEV ? BeinichtrechtzeitigerZut
der Registriernummer (§ '17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnE\4 ist das Dalum der Antragstellung einzutrageni die Registriernummer ist nach deren

2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteihng

3 Mehrfachangaben möglich a bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation

r
I



EN ERG! EAUSWEIS rürwohngebäude
gemäßden§§ 16ff. Energieeinsparverordnung(EnEV)vom1 18. November2013

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschledliche Verfahren zu. die im Einzeliall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen können. lnsbesondere wegen standardisierter Rändbedingungen
erlauben die angegebeflen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerle der Skala sind spezifische
Wede nach der EnEV pro Qladratmeler Gebäudenutzlläche (Ar), die im
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

siehe Fußnote 1 aufSeite 1 des Energieausweises
nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absalz '1 Nummer 2 EEWärmeG

2 siehe Fußnote 2 auf Seil€ 1 des Energieäusweises 3 fre;willige Angabe
' nur bei Neubau7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Höltgerroth Sonv/are, HS Verbaaochspa§ 3.3.42

\
I

I

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

A*ABCDEi:i:i"t
2S 225

Anforderunqen qemäß EnEV 
j

Primäreneroiebedari

lst-Werl kwh/(m'?.a) Anforderungswerl kwh/(m'a)

Enerqetische Oualilät der Gebäudehülle Hr'

Für Enerqiebedarfsbelechnunqen verwendetes Verfahren

i I Verfahren nach DlNV4.108-6 und DlNV470'1-10

L..l Verfahren nacn DIN V 18599

lst-Wert W/(m'K) Anforderungswe( Wl(m? K) i: Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

:,1 eingehalten ; VereinFachungen nach § I Abs. 2 EnEV

Erneuerbare-

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2

EEWärmeG ertüllt.

i: Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
verschäriten Anforderungswe(e der EnEV sind
eingehallen.

tr Die in Verbindung mit § I EEWärmeG um %

verschärFten Anforderungswerte der EnEV sind
ejngehalten.

Verschärfter Anforderun gswert
Primärenergiebedarf: kWh/(m'.a)

Verschärft er Anforderungswerl
für die energelische Quälität der
Gebäudehülle Hr' W/(m'?.K)

Verg leichswerte Endenergie W

zum



E N ERG I EAU§WEIS rürwohngebäude
gemäß den §§ 1 6 ff. Energieeinsparverordnung{EnEV) vom 1 '18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauch

Registriernummer 2 NW-201S-002667951 3

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

68,0 kwh/(m''a)

CDE
75 100 125 450

F

175 200

74,8 kWh/(m''a)

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

IPfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

68,0 kWh/(m''a)

Zeiltaurn
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oo

I
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Die modellhaft e,mitlellen Vergleichswerte beziehen si6h

auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt

wird.

Soll e,n Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme

beheizten §ebäudes verslichen werden, ist zu beachten,

dass hier normaleMeise ein um 15 - 30 % geringerer

Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit

Kesselheizung zu eMarten isl.

01 .01 .2016 31 .12.2018 Erdgas LL

01.01.2016 31 12.2018 Warmwasserzuschlag

slehe Fußnote 1 auf Seite I des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

I

Erläuterun gen zum Verfahren

Das Vedahren zur Ermitllung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverotdnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind

spezirlsche Werte pro Quadratmeter cebäudenutzfläche (AN) nach der Enetgieeinsparverordnung, die im Allgemeinen 9rößer ist als die

Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäude§ weicht insbesondere wegen des

Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energievetbrauch ab.

geg€benenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser-oder Kühlpauschale in kwh 1 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

168181 : 168'181-f------l

HotlgenroS Soh?are, HS Verbtauchspas 3.3.42

f



E N E RG : §AUSWEI§ rürwohnsebäude
gemäßdenss 16ff. Energieeinsparverordnung(EnEV)vom' 18. November 2013

Emplehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 NW-2019-00266795'1 4

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

I siehe Fußnote 1 auf Seite '1 des Energieausweises

Hotlgenroih So{irare, HS Vc,btäuchspass 3.3 42

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind fi möglich ll nicht möglich

Empfohlene Moderni§ierungsmaßnahmen

(ireiwillige Angaben)

I geschäizte
i Kosten orotf;'.?f;f,': 

"i?fl;;:?,l-
tionszeii : 'lüäää

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

in I als
Zusammenhang I Einzel-

mit größerer I maß-
Modernisielung I nahme

Bau- oder
Anlagenteile

tr weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernislerungsempfehlungen 1ür das Gebäude dienen lediglich der lnformation.

sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fÜr eine Energieberatung.

Gebäudeenergieberater des HWK, Bernd Rosenbach

Otto-Wels-Str. 2, 50374 Erftstadt
Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

erhältlich bei/unter:

2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

\



ENERGIEAUSWEI§
gemäß den §§ 1 6 ff. Energieeinsparverordnung(EnEV) vom 1

Erläuterungen

anoabe Gebäudeteil - Seite 1

AeiWonngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu

anderen als Wohnzwecken genulztwerden, ist die Ausstellung

des Energieausweises gemäß dem Musier nach Anlage 6 auf

den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge-

bäude zu behandeln i§t (siehe lm Einzelnen § 22 EnEV). Dies

wircl im Energieausweis durch die Angabe ,Gebäudeteil'' deut-

lich gemachl.

Erneuerbare Enerqien - Seite 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuer-

bare Energien genulzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2

(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben.

Eneroiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben

werden rechnerisch ermittell. Die angegebenen Werte werden

auf der Grundlage der Bauunterlagen bzur. gebäudebezogener

Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedln-
gungen (2.8. standardislerte Klimadaten, definiertes Nutzer-

verhalten, standardisierte I nnentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qua-

iltat Oes Gebäudes unabhängig vom Nutzeryerhallen und von

der Wetterlage beurteilen. lnsbesondere wegen der standatdi-

sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatseichlichen Energieverbrauch

Primärenerq iebedarf -Seite 2

Oer primairenergiebedari bildet die Energieefiizienz des Ge-

bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die

sogenannte,,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,

Umwandlung) der jeweils elngesetzten Energieträger (z B.

Heizö1, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner

Weri signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe

Energieäffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt

schonende Energienuizung. Zusätzlich kÖnnen die mit dem

Energiebedarf verbundenen COr-Emissionen des Gebäudes

freiwillig angegeben werden.

Enerqetische Qualität der Gebäudehülle -Seite 2

AnSeSeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
U nrfaisu ngs f lächebezogene Transmissionswärmeverlust (For-

melzeichei in der EnEV: Hr'1. Er beschreibt die durchschnit!
liche energetische Qualität aller wärmeüberlragenden Umfas-

sungsflächen (Außenwände, Decken, Fensier etc ) eines Ge-

bäuäes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschulz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an

den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhilzung)
eines Gebäudes.

Endenero iebedarf -Seite 2
Dei Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-

rechnete, jährlich benÖtigte Energiemenge für Heizung, Lüfiung

und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein lndi-

kator für die Energieefflzienz eines Gebäudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die

äem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge-

führt werden muss, damit die standardisierte lnnentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher-
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signali§iert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieetfizienz.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieauswei§es

Hotlgen.oh Sott'?äre, HS Verbrauchspass 3.3.42

für Wohngebäude
18. November 2013

Anoaben zum EEWärmeG - Seite 2
Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in be§timmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und

Kältebedarfs nutzen. ln dem Feld ,,Angaben zum EEWärmeG"
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen' Das Feld

,,Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anlorderungen
des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben
dienen gegenüber der zuständigen Behörde als Nachweis
des Umfangsder Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahme und

der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

Endeneroieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis

der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter

Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten Örtlichen

Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet So führt beispielsweise ein

hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Ge-
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den kÜnf-

tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mÖglich; insbe-

sondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. lm lnteresse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-

tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typlsche Verbrauch über eine Pauschale berücksich-
iigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten

Pausihalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle

,,Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primärenerqieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Volkette der jeweils eingesetzten Energieträger berück-
sichtigen.

Pflichtanqaben für lmmobilienanzeiqen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in lmmobillenanzeigen die

in § 16a Absaiz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür

erfärderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisa( der Seite 2 oder 3.

Veroleichswerle - Seite 2 und 3

Oie Vergleicnswede auf Endenergieebene sind modellhaft
ermitielte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fÜr grobe

Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauch§

gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

Objekt

GebäudetYP:

Straße:
?LZ I Or1:

Gebäudeteil:

Nutzfiäche:

Anzahl Wohneinheiten:

Energieverbrauch

Energieträger:

Einheit:
Energieinhalt:

Mehrfamilienhaus mit 3 Eingängen

Zülpicher Str. 1 81,l 83,1 85

50937 Köln

Gesamies Gebäude

2803,02 m'
Jf)

Erdgas LL

kWh Heizwert

1,00 kwh i kwh Hj

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deulschen Wetterdienste§

Postleltzahl für Klimakorrekturdaten: 50937

Ort:

Leerstände

- keine -

Abrechnungs-

beoinn

Abrechnungs-

ende

Verbrauch

kwh H, : t<wtr

Heizung

kwh : Yo

Warmwasser

kwh ) Yo

01 .01 .2016 31 .12.2016 1 061 09 I UO tUt' 1 061 09 '100,0

01 01 .2A17 31.12.2017 1 09661 1 09661 1 09661 100,0

01 .01.2018 31.12.2018 1 091 04 1 091 04 1 091 04 100,0

Energ ieverbrauchs kennwert

Abrechnungszeitraum:

Kennwert:

01.01.2016 - 31.12.2018

68,0 kWh/(m" a)

@ Ceu;uae. Ztilpicrrei§ii."re1183,1a5. a0ä37-Kö1,,


